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Finanzierung:

 FORMCHECKBOX 
      aus Studienbeiträgen – AOST-Unterteil        
 FORMCHECKBOX 
      aus Drittmittelprojekt – AOST-Unterteil      
 FORMCHECKBOX 
      aus Haushaltsmitteln – AOST-Unterteil      
 FORMCHECKBOX 
      aus Stelle

 FORMCHECKBOX 
      aus Ausbauplanung – AOST-Unterteil      

 FORMDROPDOWN 
:      
Bayreuth, den                                

An den 





Präsidenten/Kanzler
Universität Bayreuth

im Hause

Bei Drittmittelbediensteten:             
Projekt:      

Kapitel:       Titel:       Kostenstelle:       

Personalverhältnisse;
hier: Einstellung       
Anlagen:      
	1.
	Es wird gebeten,  FORMDROPDOWN 
 
	     

	
	Tel:      
	E-Mail:      

	
	geb. am.:      
	in      
	Staatsangehörigkeit:      

	
	derzeitige Adresse:      

	
	als      

	
	nach  FORMDROPDOWN 
      

	
	mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von  FORMDROPDOWN 
       Std.

	
	an der Universität Bayreuth unter Zuteilung zu      

	
	ab      
	bis        FORMDROPDOWN 
.

	
	

	
	Für die Einstellung sind maßgeblich (bestandene Prüfung, Berechtigungen, z. B. staatl. Anerken​nung als MTA, Beschäftigungszeiten, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, bei wiss. Hilfskräften Anzahl der Fachsemester, Promotion 1) ):      


	
	Die räumliche Unterbringung ist gesichert.



	
	Unterbringung/Arbeitsplatz vorgesehen in:  
	 FORMCHECKBOX 
 Uni Bayreuth, Gebäude:        Raum:      

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 außerhalb und zwar:        

	
	Die Weisungsbefugnis liegt bei      

	
	
	

	
	Eine eventuelle Umzugskostenvergütung ist vom Einzustellenden vor Einladen des Umzugsgutes schriftlich zu beantragen. 

Die Anträge sind im Internet zu finden unter: (http://www.uni-bayreuth.de/verwaltung/abt3/formulare/index.html).

	
	Die dienstliche Tätigkeit umfaßt folgende Aufgaben:
(genaue Beschreibung des tatsächlichen Aufgabengebietes, bei verschiedenartigen Tätigkeiten unter Angabe der Aufteilung nach Prozenten. Bei nichtwissenschaftlichem Personal ist eine gesonderte Aufgabenbeschreibung erforderlich (Formblatt Feststellung Tätigkeitsmerkmale).3)
     

	2.
	Begründung des befristeten Arbeitsverhältnisses 4) – bei befristeten Arbeitsverhältnissen bitte unbedingt sorgfältig ausfüllen -

	
	a) Wissenschaftliche Beschäftigte

 FORMCHECKBOX 
 Beschäftigung als nichtpromovierte/r Beschäftigte/r (§ 2 Abs. 1 S. 1 Wissenschaftszeitvertragsgesetz)

 FORMCHECKBOX 
 Beschäftigung nach abgeschlossener Promotion (§ 2 Abs. 1 S. 2 Wissenschaftszeitvertragsgesetz)

	
	b) Wissenschaftliche Beschäftigte und nicht-wissenschaftliche Beschäftigte:

 FORMCHECKBOX 
 Aushilfsweise Vertretung von  FORMDROPDOWN 
       wegen 

 FORMCHECKBOX 
 Erkrankung   FORMCHECKBOX 
 Elternzeit/Sonderurlaub  FORMCHECKBOX 
 Arbeitszeitreduzierung

 FORMCHECKBOX 
 sonstiger Vertretungsgrund:      
 FORMCHECKBOX 
 Aufgaben von begrenzter Dauer

 FORMCHECKBOX 
 Forschungsvorhaben:      
 FORMCHECKBOX 
 Beschäftigung aus Haushaltsmitteln, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind

 FORMCHECKBOX 
 sonstige Befristungsbegründung:      


Der/Die Bewerber/in wurde gebeten, sich wegen der Einstellungsformalitäten mit der Universitäts​verwaltung (Personalabteilung) ins Benehmen zu setzen. Er/Sie wurde darauf hingewiesen, daß eine evtl. Einstellungszusage nur durch den Präsidenten/Kanzler der Universität Bayreuth bzw. dessen Vertreter und erst nach Eingang oder Prüfung aller angeforderten Unterlagen gegeben wird und sonstige Zusicherungen und Vereinbarungen, insbesondere hinsichtlich der Eingruppierung, nur Wirksamkeit haben, wenn sie schriftlich durch den Präsidenten/Kanzler der Universität Bayreuth bzw. dessen Vertreter abgegeben werden.

Erklärung bei Drittmittelbediensteten: Für andere Tätigkeiten, insbesondere Daueraufgaben, die zur Erfüllung der Dienstaufgaben in Forschung und Lehre außerhalb des Drittmittelprojekts anfallen, wird eine Heranziehung weder vorübergehend noch aushilfsweise erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Die für die Einstellung notwendigen Unterlagen stehen unter 
http://www.uni-bayreuth.de/verwaltung/abt3/formulare/index.html
zum Download zur Verfügung. 

Bayreuth, den       

             
                               _________________________________________







Unterschrift des LS-Inhabers/Leiter der Einrichtung


Stellungnahme des Fachbereichs:
Die Zustimmung des Fachbereichs für die Besetzung dieser Stelle ist erforderlich     FORMCHECKBOX 
 ja    FORMCHECKBOX 
 nein  
soweit es einer Zustimmung bedarf, liegt diese vor. 5)



Bayreuth, den        




_________________________________________







(Unterschrift des Dekans)


Vermerke der Fachbereichsverwaltung (Außenreferat)
Die Einstellung soll erfolgen zu Lasten der Planstelle der BesGr./Entgeltgruppe/      
der Haushaltsmittel bei Kap./Titel          Sonstiges:      
Bayreuth, den       




_________________________________________







(Unterschrift)

1)   soweit vorliegend       

2)   Gilt nur bei Einzustellenden, die ihren Wohnsitz außerhalb von Bayreuth und seinem Einzugsgebiet (20 km)  haben.
3)   ggf. Beiblatt verwenden
4)   Liegen mehrere Befristungsgründe vor, sind alle anzugeben

5)   z. B. bei akademischem Personal
[image: image1.wmf]
Formblatt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Anlage zum Einstellungsantrag
Achtung ! Bitte fügen Sie diese Anlage in jedem Fall ausgefüllt und unterschrieben dem Einstellungsantrag bei, da die beantragte Einstellung sonst nicht vorgenommen werden kann.

Dieses Formblatt ist vom Vorgesetzten und Arbeitnehmer gemeinsam auszufüllen und im Original vorzulegen. Nähere Informationen finden Sie im Merkblatt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Für Fragen die sich aus der Beantwortung des Formblattes ergeben, steht Ihnen der Sicherheitsingenieur unter der Tel. 2112 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass anhand der Gefährdungsbeurteilung mögliche Risiken vermieden und auch der Umfang ggf. erforderlicher arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen reduziert werden kann.
Frau/Herr
_____________________________________ soll ab _________________________


(Vorname/Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin)

als ______________________ bei ________________________________beschäftigt werden.






    (Lehrstuhl/Professur/Zentrale Einrichtung etc.)

Ergebniszusammenfassung:











Ja¹
Nein
     nicht sicher²

Teil 1 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Pflichtuntersuchungen nach Teil 1 Ziffer 1 erforderlich ? 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Angebotsuntersuchungen nach Teil 1 Ziffer 2 erwünscht ?


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Teil 2
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Pflichtuntersuchungen nach Teil 2 Ziffer 1 erforderlich ? 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Angebotsuntersuchungen nach Teil 2 Ziffer 2 erwünscht ?


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Teil 3
Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Pflichtuntersuchungen nach Teil 3 Ziffer 1 erforderlich ? 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Angebotsuntersuchungen nach Teil 3 Ziffer 2 erwünscht ?


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Teil 4
Sonstige Tätigkeiten






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Pflichtuntersuchungen nach Teil 4 Ziffer 1 erforderlich ? 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind Angebotsuntersuchungen nach Teil 4 Ziffer 2 erwünscht ?


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


Sind sonstige Untersuchungen nach Teil 4 Ziffer 3 erforderlich ?


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

¹:In diesem Fall muss der jeweilige Beurteilungsbogen für die Teile 1 bis 4 vollständig ausgefüllt werden.

²:In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Tätigkeit zwingend durchgeführt werden.
Angebotsuntersuchungen:

 FORMCHECKBOX 

Die/Der Mitarbeiter wünscht eine arbeitsmedizinische Untersuchung

 FORMCHECKBOX 

Die/Der Mitarbeiter wünscht keine arbeitsmedizinische Untersuchung

 FORMCHECKBOX 

Nach obigen Angaben liegen keine Gefährdungen bzw. Untersuchungsgründe vor
Bayreuth ,den ____________________________

________________________________________

____________________________________

Unterschrift Vorgesetzte/r





Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter




Ja
Nein
nicht sicher²

Teil 1 Werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt ? 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, sind die nachfolgenden Tätigkeiten abzuklären. 

(1) Pflichtuntersuchungen erforderlich:





Ja
    Nein
           Nein
1. Tätigkeiten mit den Gefahrstoffen: 





AGW            AGW wird
wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
            wird nicht
eingehalten              kein
nicht eingehalten wird oder, soweit die genannten Gefahrstoffe hautresorptiv sind, 
            eingehalten    kein direkter         Umgang
eine Gesundheitsgefährdung durch direkten Hautkontakt besteht.                           
           Hautkontakt
 Hautkontakt
Acrylnitril








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Alkylquecksilber







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Alveolengängiger Staub (A-Staub) 





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen




 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Arsen und Arsenverbindungen





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Asbest








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Benzol








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Beryllium








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Blei und organische Bleiverbindungen





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Bleitetraethyl und Bleitetramethyl





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Cadmium und Cadmiumverbindungen





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Chrom-VI-Verbindungen






 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Dimethylformamid







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Einatembarer Staub







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Fluor und anorganische Fluorverbindungen




 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Glycerintrinitrat und Glykoldinitrat (Nitroglycerin(Nitroglykol)


 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Hartholzstaub








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Kohlenstoffdisulfid







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Kohlenmonoxid







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Mehlstaub








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Methanol








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Nickel und Nickelverbindungen





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe



 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

(Pyrolyseprodukte aus organischem Material) 




 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

weißer Phosphor (Tetraphosphor) 





 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Platinverbindungen







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Quecksilber und anorganische Quecksilberverbindungen


 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Schwefelwasserstoff







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Silikogener Staub







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Styrol









 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tetrachlorethen







 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Toluol









 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Trichlorethen








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Vinylchlorid








 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Xylol









 FORMCHECKBOX 

        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 












Ja
Nein
nicht sicher²

2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:



 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Werden sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt ?

Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, sind die nachfolgenden

Tätigkeiten abzuklären.

Untersuchungen nach den Ziffern 1 und 2 müssen nicht angeboten werden, wenn nach der
Gefährdungsbeurteilung die Voraussetzungen des § 6 Abs.11 GefStoffV vorliegen und die 
nach § 8 GefStoffV ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ausreichen 











Ja
Nein

a) Feuchtarbeit von regelmäßig vier Stunden oder mehr je Tag


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

b) Schweißen und Trennen von Metallen bei Überschreitung einer


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubikzentimeter Schweißrauch

c) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und Futtermittelstäuben bei
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Überschreitung einer Luftkonzentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter

einatembarem Staub

d) Tätigkeiten bei Exposition gegenüber Isocyanaten, bei denen ein regelmäßiger
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Hautkontakt nicht vermieden werden kann oder eine Luftkonzentration von

0,05 Milligramm pro Kubikmeter überschritten wird

e) Tätigkeiten mit einer Exposition mit Gesundheitsgefährdung durch Labortierstaub
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

in Tierhaltungsräumen und –anlagen

f) Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

30 Mikrogramm Protein je Gramm Handschuhmaterial

g) Tätigkeiten mit dermaler Gefährdung oder inhalativer Exposition mit

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Gesundheitsgefährdung, verursacht durch unausgehärtete Epoxidharze.
Pflichtuntersuchung gemäß Teil 1 Ziffer (1) erforderlich ?
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 












Ja
Nein



(2) Angebotsuntersuchungen bei





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 














Ja
Nein
nicht sicher²

I. Tätigkeiten mit den in Ziffer 1 genannten Gefahrstoffen, wenn

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

eine Exposition besteht; 
II. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:

a) Schädlingsbekämpfung nach Anhang I Nr. 3 GefStoffV



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

b) Begasungen nach Anhang I Nr. 4 GefStoffV




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

c) Tätigkeiten mit den folgenden Stoffen oder deren Gemischen: n-Hexan, 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

h-Heptan, 2-Butanon, 2-Hexanon, Methanol, Ethanol, 2- Methoxyethanol,

Benzol, Toluol, Xylol, Stryrol, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, 

Trichlorethen, Tetrachlorethen

d) Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Stoffen 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

oder Zubereitungen der Kategorie 1 oder 2 im Sinne der GefStoffV

e) Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als zwei Stunden am Tag


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

f) Schweißen und Trennen von Metallen bei Einhaltung einer


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubikmeter Schweißrauch,

g) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und Futtermittelstäuben

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

bei Überschreitung einer Luftkonzentration von 1 Milligramm je Kubikmeter

einatembarem Staub
Angebotsuntersuchung gemäß Teil 1 Ziffer (2) gewünscht ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(3) Anlässe für nachgehende Untersuchungen:



Ja
Nein
nicht sicher²

Tätigkeiten mit Exposition gegenüber krebserzeugenden


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

oder erbgutverändernden Stoffen und Zubereitungen der

Kategorie 1 oder 2 im Sinne der GefStoffV
Angebotsuntersuchung für nachgehende Untersuchung gewünscht

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(mehrmonatige Tätigkeit mit Exposition der AGW/besondere 

Arbeitsbedingungen)
²:In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Tätigkeit zwingend durchgeführt werden!
Teil 2 Werden Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschließlich
Ja
Nein
nicht sicher²

gentechnischer Arbeiten mit humanpathogenen Organismen

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 



durchgeführt ?


Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, sind die nachfolgenden Tätigkeiten abzuklären.

(1) Pflichtuntersuchungen bei: 






Ja
Nein
nicht sicher²

1. gezielten Tätigkeiten mit den nachfolgend genannten biologischen

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


     Arbeitsstoffen sowie
2. nicht gezielten Tätigkeiten der Schutzstufe 4 der Biostoffverordnung

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

(BioStoffV) oder mit den nachfolgend genannten biologischen 

Arbeitsstoffen in den bezeichneten Bereichen und den beschriebenen 

Expositionsbedingungen

Bei biologischen Arbeitsstoffen, die in nachfolgender Tabelle mit „*)“ als impfpräventabel gekennzeichnet sind, hat der Arbeitgeber zu veranlassen, dass im Rahmen der Pflichtuntersuchung nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot unterbreitet wird. 
Eine Pflichtuntersuchung muss nicht durchgeführt werden, wenn der oder die Beschäftigte bereits über einen ausreichenden Immunschutz gegen diesen biologischen Arbeitsstoff verfügt. Die Ablehnung des Impfangebotes ist allein kein Grund, gesundheitliche Bedenken gegen die Ausübung einer Tätigkeit auszusprechen.

Biologischer Arbeitsstoff

Forschungseinrichtungen/Laboratorien 




Ja
Nein
nicht sicher²

regelmäßige Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeit zu infizierten

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Proben oder Verdachtsproben bzw. zu erregerhaltigen oder 

kontaminierten Gegenständen oder Materialien
Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Bordetella Pertussis *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Masernvirus *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Mumpsvirus *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Rubivirus *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Varizella-Zoster-Virus (VZV) *)





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Hepatitis-A-Virus (HAV) *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Hepatitis-B-Virus (HBV) *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Hepatitis-C-Virus (HCV) 






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Mycobacterium







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

-tuberculosis







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

-bovis








 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

regelmäßige Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeiten zu infizierten 
Ja
Nein
nicht sicher²
Tieren/Proben, Verdachtsproben bzw. krankheitsverdächtigen Tieren

sowie zu erregerhaltigen oder kontaminierten Gegenständen oder

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Materialien, wenn dabei der Übertragungsweg gegeben ist.

Bacillus anthracis *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Bartonella








 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

-bacilliformis







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

-quintana








 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

-henselae








 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Borrelia burgdorferi sensu lato





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Brucella melitensis







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Burkholderia psudemallei (Pseudomonas pseudomallei) 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Chlamydophila pneumonite





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Chlamydophlia pittaci (aviäre Stämme) 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Coxiella burnetti







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Francisella tularensis *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Gelbfieber-Virus







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Heliobacter pilori







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Influenza A+B Virus *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Japanenzephalitisvirus *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Leptospira spp. *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Neisseria meningitidis *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Treponema pallidum (Lues) 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tropheryma whipplei






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Trypanosoma cruzi







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Yersinia pestis *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Poliomyelitisvirus *)






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Schistosoma mansoni






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Streptococcus pneumonite *)





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Vibrio cholerae *)







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt zu erregerhaltigen oder konta-
minierten Gegenständen, Materialien und Proben oder infizierten Tieren
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tollwutvirus *)

Tätigkeiten als Wald- oder Forstarbeiter

Tätigkeiten in niederer Vegetation





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten nach UVV Forsten: z.B. Freiflächenpflege, Landwirtschaft

Borrelia burgdorferi

regelmäßige Tätigkeiten in niederer Vegatation und in Wäldern,

Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu freilebenden Tieren
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Frühsommermeningoenzephalitis- (FSME)-Virus *)
Pflichtuntersuchungen gemäß Teil2 Ziffer (1) erforderlich ? 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(2) Angebotsuntersuchungen bei:





Ja 
Nein 
nicht sicher2
I. Hat der Arbeitgeber keine Untersuchungen nach vorstehender Ziffer 1 zu

veranlassen, muss er den Beschäftigten Untersuchungen anbieten bei:
a) gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der 

Risikogruppe 3 der BioStoffV und nicht gezielten Tätigkeiten, 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

die der Schutzstufe 3 der BiostoffV zuzuordnen sind,

b) gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeits- 



    stoffen der Risikogruppe 2 der BioStoffV und nicht gezielten Tätigkeiten,
die der Schutzstufe 2 der BioStoffV zuzuordnen sind, es sei denn, nach
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

der Gefährdungsbeurteilung und auf der Grundlage der getroffenen 


         Schutzmaßnahmen ist nicht von einer Infektionsgefährdung auszugehen;

II. § 5 Abs. 2 ArbMedVV gilt entsprechend, wenn als Folge einer Exposition

gegenüber biologischen Arbeitsstoffen

a. mit einer schweren Infektion oder Erkrankung gerechnet werden 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

muss und Maßnahmen der postexpositionellen Prophylaxe möglich 

sind oder

b. eine Infektion erfolgt ist






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

III. Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtuntersuchung nach vorstehender


     Ziffer 1 zu veranlassen war, hat der Arbeitgeber eine Nachuntersuchung anzubieten 
Liegt eine Pflichtuntersuchung nach Teil 2 Ziffer (1) vor und wird 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

eine Nachuntersuchung gwünscht ?

Dies gilt nicht für Tätigkeiten mit impfpräventiven biologischen Arbeitsstoffen, 


   wenn der oder die Beschäftigte insoweit über einen ausreichenden Immunschutz 


    verfügt.
Angebotsuntersuchung gemäß Teil 1 Ziffer (2) gewünscht ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 (3) Gentechnische Arbeiten mit humanpathogenen Organismen: 


Ja
Nein
nicht sicher²

Die vorstehenden Ziffern 1 und 2 zu Pflicht- und Angebotsuntersuchungen

gelten entsprechend bei gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen


Organismen.
Werden gentechnische Arbeiten mit humanpathogenen Organismen 


            durchgeführt ? 







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

*: impfpräventabel

²: In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Tätigkeit zwingend durchgeführt werden.














Ja
Nein
nicht sicher²

Teil 3 Werden Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

durchgeführt ?

Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, sind die nachfolgenden Tätigkeiten abzuklären.

(1) Pflichtuntersuchungen bei: 






Ja
Nein
nicht sicher²

I. Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung, die zu einer besonderen

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Gefährdung führen können;

II. Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung (-25° Celsius und kälter); 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

III. Tätigkeiten mit Lärm, wenn die oberen Auslösewerte von Lex,8h=85 dB(A) 



     beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C) erreicht oder überschritten werden
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Bei der Anwendung der Auslösewerte nach Satz1 wird die dämmende Wirkung eines

persönlichen Gehörschutzes der Beschäftigten nicht berücksichtigt;

IV. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die Expositions-


Grenzwerte

a) A(8) = 5m/s² für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibrationen oder

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

b) A(8) = 1,15 m/s² in X- und Y-Richtung und A(8) = 0,8 m/s² in Z-Richtung
für Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vibrationen erreicht oder 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

oder überschritten werden;

V. Tätigkeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar)
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tätigkeitsvoraussetzung für Druckluftarbeiten im Sinne vom § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2


Abs. 2 der Druckluftverordnung ist, dass die gesundheitliche Unbedenklichkeit nach


§ 4 Abs. 2 Satz 2 innerhalb von zwölf Wochen vor der Aufnahme der Beschäftigung und


anschließend vor Ablauf von zwölf Monaten bescheinigt ist. § 11 der Druckluftverordnung


bleibt unberührt;

VI. Tätigkeiten unter Wasser, bei denen der oder die Beschäftigte über ein
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tauchgerät mit Atemgas versorgt wird (Taucherarbeiten).

VII. Tätigkeiten mit Exposition durch künstliche optische Strahlung, wenn 


am Arbeitsplatz die Expostionsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutz-
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


verordnung zu künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 


(BGBl. I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten werden.
Die arbeitsmedizinische Beratung wird gemäß § 8 OStrV im Rahmen




      der Unterweisung durchgeführt.
Pflichtuntersuchungen gemäß Teil 3 Ziffer (1) erforderlich ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(2) Angebotsuntersuchungen bei ?

 



Ja
Nein
nicht sicher²
I. Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die unteren Auslösewerte von

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Lex,8h = 80 dB(A) bzw. LpC,peak = 135 dB (C) überschritten werden.

Bei der Anwendung obigen Auslösewerte wird die dämmende Wirkung eines

persönlichen Gehörschutzes der Beschäftigten nicht berücksichtigt;

II. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die Auslösewerte von

a) A(8) = 2,5 m/s² für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibrationen oder

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

b) A(8) = 0,5 m/s² für Tätigkeiten mit Ganzkörper Vibrationen 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

überschritten werden.

III. Tätigkeiten mit Exposition durch künstliche optische Strahlung, wenn am 

Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutz-

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Verordnung zu künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 

(BGBl. I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten werden.
Die arbeitsmedizinische Beratung wird gemäß § 8 OStrV im Rahmen

der Unterweisung durchgeführt.
Angebotsuntersuchung gemäß Teil 3 Ziffer (2) gewünscht ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

²:In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Tätigkeit zwingend durchgeführt werden.




Ja
Nein
nicht sicher²

Teil 4 Sonstige Tätigkeiten






 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, sind die nachfolgenden Tätigkeiten abzuklären.

1) Pflichtuntersuchungen bei:

 




Ja
Nein
nicht sicher²
I.   Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

erfordern;

II. Tätigkeiten in Tropen, Subtropen, und sonstige Auslandsaufenthalte mit
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

besonderen klimatischen Belastungen und Infektionsgefährdungen.

Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 7 ArbMedVV dürfen auch Ärzte 

oder Ärztinnen beauftragt werden, die zur Führung der Zusatzbezeichnung 

Tropenmedizin berechtigt sind.
Pflichtuntersuchungen gemäß Teil 4 Ziffer (1) erforderlich ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(2) Angebotsuntersuchungen bei ?





Ja
Nein
nicht sicher²
I.   Tätigkeiten an Bildschirmgeräten





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Die Pflicht zum Angebot einer Untersuchung beschränkt sich auf eine angemessene

Untersuchung der Augen und des Sehvermögens. Erweist sich auf Grund der Ergebnisse

dieser Untersuchung eine augenärztliche Untersuchung als erforderlich, so ist diese zu

ermöglichen. § 5 Abs. 2 ArbMedVV gilt entsprechend für Sehbeschwerden. Abweichend 

von § 3 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 ArbMedVV kann die Durchführung eines Sehtests

auch durch andere fachkundige Personen erfolgen. Den Beschäftigten sind im erforderlichen

Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, 

wenn Untersuchungsergebnis ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen

nicht geeignet sind;

II. Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 1 erfordern. 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Angebotsuntersuchungen gemäß Teil4 Ziffer (2) gewünscht ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(3) Sonstige Untersuchungen ? 






Ja
Nein
nicht sicher²
I. Fahr-, Steuer und Überwachungstätigkeiten



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

z.B. Steuerung von CNC Anlagen, Arbeiten mit Maschinen, Freischneider, Be-



     dienen von Kranen, Gabelstapler, sonst. Maschinen, Tätigkeiten als Fahrer PKW/LKW,


      d.h. Personen die lt. Arbeitsvertrag regelmäßig PKW oder LKW fahren müssen.



      Die gelegentliche Benutzung von Dienstfahrzeugen erfordert keine Untersuchung.
II. Strahlenschutz- (§ 60) / Röntgenverordnung (§ 37) 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Tätigkeiten, bei denen man einer vermehrten Strahlung ausgesetzt ist. Weitere

Erläuterungen hierzu sind beim Strahlenschutzbevollmächtigten der Universität 

Bayreuth, Herrn Dr. Amore, zu erhalten.

III. Mutterschutzverordnung, (§§3,4) 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

In diesem Falle bitte Kontakt mit dem Sicherheitsingenieur, Herrn Dipl.-Ing. (FH)

Spörl aufnehmen.

IV. Jugendarbeitsschutzuntersuchungen




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Nach dem JArbSchG ist die Untersuchung von Jugendlichen unter 18 J. vor 

Tätigkeitsbeginn und eine Kontrolle nach einem Jahr vorgeschrieben.

V. Lastenhandhabungsverordnung (§ 3) 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Manuelle Handhabung von Lasten, die aufgrund ihrer Merkmale oder ungünstiger

Ergonomischer Bedingungen für die Beschäftigten eine Gefährdung für Sicherheit

und Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule, mit sich bringt.
VI. Sonstiges: Wünsche/Beratungen nach § 11 ArbSchG



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf Ihren Wunsch (…) zu ermöglichen, sich je

nach den Gefahren für Ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig 

arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei denn auf Grund der Beurteilung der  

Arbeitsbedingungen (…) ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.

Sonstige Untersuchungen gemäß Teil 4 Ziffer (3) erforderlich/gewünscht ? 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

²:In diesem Fall muss eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn der Tätigkeit zwingend durchgeführt werden.
[image: image2.wmf]